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BEKANNTMACHUNG

Die Bilanzsumme der Jahresrechnung 2020 des Kommunalunternehmen Tourismus und 
Marketing Ostheim v.d.Rhön beträgt 81.171,43 € und der Jahresfehlbetrag beträgt 
251.216,41 €.

Nach Beschluss des Verwaltungsrates vom 28.09.2021 wird der Jahresfehlbetrag 2020 in 
voller Höhe durch den Gesellschafter Stadt Ostheim v.d.Rhön ausgeglichen.

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 28.09.2021 den Jahresabschluss, den 
Lagebericht und die Erfolgsübersicht des Kommunalunternehmens Tourismus und Marketing 
Ostheim v.d.Rhön für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 gemäß 
§ 27 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) festgestellt und die Entlastung des
Vorstands beschlossen.

Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht des Kommunalunternehmen Tourismus und 
Marketing Ostheim v.d.Rhön werden bis einschließlich 22.11.2021 in Zimmer Nr. 8 der 
Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön öffentlich ausgelegt.

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ist dieser Bekanntmachung als Anlage 
beigefügt.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v. d. Rhön, Ostheim v. d. Rhön

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v. d. Rhön,
Ostheim v. d. Rhön — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft.
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim v.
d. Rhön, Ostheim v. d. Rhön für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzung und und den Vorschriften der KUV und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.
In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Gemäß 5 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit ä 317 HGB
und Art. 107 Abs. 1 und 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.V.m. der Verordnung für Kommu-
nalunternehmen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts” unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Die Gesellschaft ist gemäß 9 27 der Bayerischen Verordnung über Kommunalunternehmen verpflichtet, inner-
halb der ersten sechs Monate des folgenden Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Dieser Verpflichtung ist der gesetzliche Vertreter nicht fristgerecht
nachgekommen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats als Aufsichtsorgan für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht,
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens—, Finanz- und Ertragslage des



Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit
des Kommunalunternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs—
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in alien wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri—

siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-
ses des Kommunalunternehmens zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit é 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-
über hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — fal—

scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen,
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Kommunalunternehmens
abzugeben.
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse-
re Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das
Kommunalunternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien—
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzie-
hen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter—

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Fulda, den 9. Oktober 2020/
Kurt Abert Marco Bug
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen
„Tourismus und Marketing

Ostheim v.d.Rhön“

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Ostheim v.d.Rhön

Aufgrund von Art. 23 Satz 1, Art. 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, RayRS 2020-1-1-
l), zuletzt geändert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335) er-
lässt die Stadt Ostheim v.d.Rhön folgende Satzung:

1)

(2)

(8)

(4)

N)

81
Name, Sitz, Stammkapital

„Tourismus und Marketing Ostheim v.d.Rhön“ ist ein selbständiges Unternehmen der
Stadt Ostheim v.d.Rhön in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kom-
munalunternehmen).

Das Kommunalunternehmen führt den Namen

„Tourismus und Marketing Ostheim v.d.Rhön“

mit dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Ostheim v.d.Rhön“. Es tritt
unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. (Die Kurzbe-
zeichnung lautet TMO).

Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in Ostheim v.d.Rhön.

Das Stammkapital beträgt 25.000 € und kann, soweit zulässig, durch Bar- oder Sach-
einlagen eingebracht werden.

$2
Gegenstand des Kommunalunternehmens

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Führung, die Organisation und der Be-
trieb des bisherigen Tourismusbüros der Stadt Ostheim v.d.Rhön sowie ein umfassen-
des Tourismus- und Stadtmarketing.

Insbesondere gehört dazu die Förderung der Entwicklung und Attraktivität der Stadt
Ostheim v.d.Rhön nach innen und außen. Dies zum einen im Bereich des Tourismus
mit Angebots- und Produktentwicklung, zielführendem Marketing, Informationsmanage-
ment, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gäste-Informationsservice vor Ort, Entwick-
lung des Gästeprogramms und touristischem Qualitätsmanagement; zum anderen aber
auch im Bereich der Verbesserung der Infrastruktur in Handel, Dienstleistung, Ge-
werbe und Verkehr mit dem Ziel eines umfassenden Stadtmarketings.



(2)

(8)

(1)

(2)

(N)

(2)

(8)

Zu den Aufgaben zählen auch die Bündelung und Weiterentwicklung der Aktivitäten im

Kulturbereich, die Initiierung, Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen zur
Attraktivitätssteigerung sowie die Vernetzung der relevanten lokalen, regionalen wie
überregionalen Akteure.

Des Weiteren ist die Aufgabe des Kommunalunternehmens das Betreiben des touristi-
schen Meldewesens sowie die Erhebung und Einziehung des Kurbeitrags für Beitrags-
schuldner.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Kommunalunternehmen auch Neben- und
Hilfsbetriebe einrichten, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und
wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich
das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Un-
ternehmenszweck dient. Dabei ist sicher zu stellen, dass die Haftung des Kommunal-
unternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

Das Kommunalunternehmen kann die in Absatz 1 bezeichneten Aufgaben auch für an-
dere Kommunen wahrnehmen.

Das Kommunalunternehmen ist berechtigt, anstelle der Stadt Ostheim v.d.Rhön

- Satzungen nach Art. 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und
- im Rahmen der Gesetze/ Verordnungen für das übertragene Aufgabengebiet

zu erlassen.

83
Organe

Organe des Kommunalunternehmens sind

- der Vorstand ($ 4)
- der Verwaltungsrat (885 - 7)

Durch Beschluss des Verwaltungsrates wird ein Beirat eingerichtet. Über die Berufung
der Mitglieder des Beirates entscheidet der Verwaltungsrat.

84
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus einer Person.

Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von drei Jahren bestellt; eine er-
neute Bestellung ist zulässig. Der Vorstand kann aus wichtigem Grunde jederzeit mit
einer Mehrheit von mehr als drei Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats abberufen
werden.

Der Vorstand leitet das Kommunalunternehmen eigenverantwortlich, sofern nicht ge-
setzlich oder durch diese Unternehmenssatzung etwas anderes bestimmt ist.














